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(54) VORRICHTUNG ZUM ABSCHLIESSEN EINER PFAHLROHRGRÜNDUNG

(57) Vorrichtung (1) zum Abschließen einer Pfahl-
rohrgründung (2), insbesondere Pfahlkopfplatte, wobei
die Vorrichtung (1) eine im Wesentlichen plattenförmige
Druckverteilungsplatte (3) umfasst, die eine im Wesent-
lichen ebene Plattenoberfläche (4) und eine der Platteno-
berfläche (4) gegenüberliegende Auflagefläche (5) für
ein auf der Pfahlrohrgründung (2) zu errichtendes Bau-
werk umfasst, wobei die Druckverteilungsplatte (3) mit
der Plattenoberfläche (4) auf ein Pfahlende (6) eines

Pfahlrohrs (7) der Pfahlrohrgründung (2) aufsetzbar ist,
wobei auf der Plattenoberfläche (4) wenigstens ein Zen-
trierbund (8) zum Zentrieren der Vorrichtung (1) auf dem
Pfahlende (6) angeordnet ist, wobei auf der Auflageflä-
che (5) wenigstens eine Stützstruktur (9) zur Verstärkung
der Druckverteilungsplatte (3) angeordnet ist, wobei vor-
zugsweise die Druckverteilungsplatte (3) eine polygona-
le, besonders bevorzugt oktagonale, Außenkontur (10)
aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ab-
schließen einer Pfahlrohrgründung, insbesondere Pfahl-
kopfplatte, wobei die Vorrichtung eine im Wesentlichen
plattenförmige Druckverteilungsplatte umfasst, die mit
einer im Wesentlichen ebenen Plattenoberfläche auf ein
Pfahlende eines Pfahlrohrs der Pfahlrohrgründung auf-
setzbar ist.
[0002] Pfahlrohrgründungen, auch Pfahlgründungen
genannt, sind eine Art von in der Bauwirtschaft einge-
setzten Tiefgründungen. Die einzelnen Pfahlrohre - auch
Rammpfähle genannt - die zumeist aus duktilem Guss-
eisen bestehen und vorbestimmte Längen von beispiels-
weise fünf Metern aufweisen, werden zum Herstellen ei-
ner Pfahlgründung ineinander gesteckt. Um das Inein-
anderstecken von Rammpfählen und somit das Verlän-
gern einer Pfahlgründung zu erleichtern, weisen die
Rammpfähle üblicherweise ein sich konisch verjüngen-
des erstes Pfahlende und ein zu einer Muffe ausgebil-
detes zweites Pfahlende auf. Dadurch kann Pfahl für
Pfahl in den Boden eingerammt werden, wodurch sich
rasch und kostengünstig Pfahlgründungen in beliebiger
Länge herstellen lassen. Rammpfähle dieser Art werden
üblicherweise in einem Schleudergussverfahren mit ei-
ner formgebenden rotierenden Kokille hergestellt. Dabei
entstehen im Wesentlichen zylindrische rohrförmige
Pfähle, die innen hohl sind. Je nach Verwendungsart
können diese hohlzylindrischen Rammpfähle für die Her-
stellung einer stabilen Gründung nach dem Einrammen
in den Boden mit Beton oder einem anderen geeigneten
Injektionsgut ausgefüllt oder ummantelt werden.
[0003] Am oberen Ende einer Pfahlrohrgründungen
werden häufig sogenannte Pfahlkopfplatten auf die Pfah-
lenden der letzten Pfahlrohre der Pfahlrohrgründung auf-
gesetzt. Auf diesen Pfahlkopfplatten lagern die auf der
Pfahlrohrgründung errichteten Bauwerke. Herkömmli-
che Pfahlkopfplatten sind üblicherweise aus Stahl und
weisen in der Mitte der Platte eine Bohrung mit einem
Durchmesser von etwa 30 mm auf, durch die bei Pfahl-
rohrgründungen mit verpressten Pfählen Beton oder Be-
tonemulsion eingebracht werden kann und die Verwen-
dung einer Gewindestange als Armierung für den Beton
im Inneren des Pfahles ermöglicht wird. Bekannte Pfahl-
kopfplatten aus Stahl weisen eine Plattendicke von etwa
35 bis 40 mm auf.
[0004] Es sind auch Pfahlkopfplatten bekannt, die zur
Verstärkung Stützrippen auf der dem Pfahlende zuge-
wandten Plattenoberfläche der Druckverteilungsplatte
aufweisen. Dadurch können die Druckverteilungsplatten
mit wesentlich geringeren Plattendicken ausgeführt wer-
den.
[0005] Darüber hinaus sind aus AT 516480 A1 Pfahl-
kopfplatten bekannt, die auf der dem Pfahlende zuge-
wandten Plattenoberfläche neben Stützrippen auch
kreisförmige Zentrierbünde aufweisen, um ein zentrier-
tes Aufsetzen der Pfahlkopfplatte auf ein Pfahlende zu
erleichtern.

[0006] Nachteilig an den bekannten Pfahlkopfplatten
mit auf der dem Pfahlende zugewandten Plattenoberflä-
che angeordneten Stützrippen ist, dass die Stützrippen
beim Aufsetzen der Pfahlkopfplatte auf das Pfahlende
hinderlich sein können. Wenn beispielsweise eine Pfahl-
kopfplatte nicht ganz mittig auf das Pfahlende aufgesetzt
wird, kann der Fall eintreten, dass ein Bereich des Pfah-
lendes an einer Stützrippe anliegt und dadurch die Pfahl-
kopfplatte nicht plan auf dem Pfahlende aufliegt, sondern
in einer verkippten Stellung. Eine derartige Fehlstellung
der Pfahlkopfplatte kann Folgefehler in der Errichtung
der Pfahlrohrgründung verursachen.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine gegenüber
dem Stand der Technik verbesserte Vorrichtung zum Ab-
schließen einer Pfahlrohrgründung, insbesondere Pfahl-
kopfplatte, anzugeben. Insbesondere soll eine verein-
fachte Handhabung bei gleichzeitiger Beibehaltung oder
sogar Verbesserung der Stabilität der Vorrichtung erzielt
werden.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindungen
sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.
[0009] Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, dass auf
der Auflagefläche wenigstens eine Stützstruktur zur Ver-
stärkung der Druckverteilungsplatte angeordnet ist.
[0010] Im Unterschied zu den bekannten Pfahlkopf-
platten ist hierbei also eine die Stabilität der Pfahlkopf-
platte stärkende Stützstruktur nicht auf der dem Pfahlen-
de zugewandten Plattenoberfläche angeordnet, auf der
auch der wenigstens eine Zentrierbund zum Zentrieren
der Pfahlkopfplatte auf dem Pfahlende angeordnet ist.
Im Gegensatz dazu ist eine solche Stützstruktur auf der
dem Pfahlende abgewandten Auflagefläche angeordnet,
auf welcher ein auf der Pfahlrohrgründung zu errichten-
des Bauwerk anzuordnen ist bzw. lagert.
[0011] Dadurch stört einerseits die Stützstruktur nicht
beim Aufsetzen der Pfahlkopfplatte auf das Pfahlende.
Da die Stützstruktur nicht auf der dem Pfahlende zuge-
wandten Plattenoberfläche angeordnet ist, wird das Po-
sitionieren der Pfahlkopfplatte auf dem Pfahlende er-
leichtert, sodass eine verbesserte Handhabung der
Pfahlkopfplatte gegeben ist. Durch die Anordnung der
Stützstruktur auf der dem Pfahlende abgewandten Auf-
lagefläche kann andererseits eine freiere Ausgestaltung
der Stützstruktur vorgenommen werden, da hinsichtlich
der Stützstruktur nicht auf einen jedenfalls freizubleiben-
den Bereich rund um das Pfahlende Rücksicht genom-
men werden muss. Dies ermöglicht eine beliebige Aus-
gestaltung der Stützstruktur, wodurch im Vergleich mit
den herkömmlichen Pfahlkopfplatten auch eine verbes-
serte Stabilität der Pfahlkopfplatte erzielt werden kann.
Darüber hinaus sorgt die einem auf der Pfahlkopfplatte
anzuordnenden Bauwerk zugewandte Stützstruktur für
eine Verbesserung der Verbindung der Pfahlkopfplatte
mit dem auf der Platte zu errichtenden Bauwerk, indem
sie in allen 4 horizontalen Richtungen für eine kraft-
schlüssige Einbindung der Pfahlkopfplatte in das Funda-
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ment sorgt.
[0012] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die
Druckverteilungsplatte eine polygonale, vorzugsweise
oktagonale, Außenkontur aufweist. Dadurch, dass die
Pfahlrohre einer Pfahlrohrgründung zumeist als röhren-
förmige Hohlkörper ausgebildet sind, ermöglicht eine po-
lygonale Außenkontur der Druckverteilungsplatte eine
gleichmäßige und horizontal richtungsunabhängige Ab-
deckung des Pfahlendes.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass die Stützstruktur einen, vor-
zugsweise mittig auf der Auflagefläche angeordneten,
im Wesentlichen plattenförmigen Stützblock umfasst.
Der Stützblock hat eine kleinere Flächenausdehnung als
die Druckverteilungsplatte selbst und ist vorzugsweise
mittig auf der Druckverteilungsplatte angeordnet, sodass
er der Druckverteilungsplatte im zentralen Bereich eine
erhöhte Stabilität verleiht.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform kann vorge-
sehen sein, dass die Stützstruktur wenigstens eine Stütz-
rippe umfasst, wobei vorzugsweise die wenigstens eine
Stützrippe als im Wesentlichen stegförmige Wand aus-
gebildet ist. Die stegförmige Wand kann eine Wandstär-
ke von mindestens 10 mm, bis vorzugsweise etwa 19
mm, aufweisen, und die äußeren Kanten der Wand kön-
nen abgerundet ausgebildet sein.
[0015] Durch das Vorsehen von Stützrippen kann ent-
lang der Stützrippen die Stabilität der Druckverteilungs-
platte verbessert werden. Insbesondere unterstützen
Stützrippen die Druckverteilungsplatte bei der Aufnahme
einer auf der Vorrichtung lagernden Last eines Beton-
fundaments oder Bauwerks. Vorzugsweise kann dabei
die wenigstens eine Stützrippe einstückig mit der Druck-
verteilungsplatte ausgebildet sein.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass sich eine Höhe der wenigs-
tens einen Stützrippe in Bezug auf die Auflagefläche ent-
lang der Längserstreckung der Stützrippe ausgehend
von einem äußeren Rand der Auflagefläche, vorzugs-
weise im Wesentlichen linear, erhöht.
[0017] Dabei kann vorgesehen sein, dass sich die Hö-
he der wenigstens einen Stützrippe entlang einer in Be-
zug auf die Auflagefläche geneigten Geraden erhöht, wo-
bei die Gerade einen Neigungswinkel von etwa 15° bis
30°, vorzugsweise etwa 15° bis 25°, in Bezug auf die
Auflagefläche aufweist.
[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rung kann vorgesehen sein, dass die wenigstens eine
Stützrippe am Stützblock angeordnet ist oder an den
Stützblock angrenzt, wobei vorzugsweise die wenigs-
tens eine Stützrippe einstückig mit dem Stützblock aus-
gebildet ist. Durch eine Anbindung von Stützrippen an
den Stützblock kann eine optimierte Krafteinleitung über
die Stützrippen in den Stützblock erfolgen.
[0019] Insbesondere bei einer Druckverteilungsplatte
mit polygonaler Außenkontur kann vorgesehen sein,
dass ausgehend von jeder Ecke der Außenkontur eine
Stützrippe zum Stützblock verläuft. Bei einer oktagona-

len Außenkontur der Druckverteilungsplatte kann bei-
spielsweise vorgesehen sein, dass im Bereich der Ecken
der Außenkontur die Stützrippen im Wesentlichen recht-
winkelig zu einer zwei Ecken verbindenden Kante in
Richtung Stützblock verlaufen. Bei einer derartigen An-
ordnung der Stützrippen ergibt sich eine kreuzförmige
Stützstruktur mit dem Stützblock in der Mitte.
[0020] Generell kann vorgesehen sein, dass die ge-
samte Stützstruktur einstückig mit der Druckverteilungs-
platte ausgebildet ist. Eine Einstückigkeit der Stützstruk-
tur mit der Druckverteilungsplatte führt zu einer beson-
ders effektiven Verstärkung der Druckverteilungsplatte.
Eine Einstückigkeit kann zum Beispiel durch eine Her-
stellung der Druckverteilungsplatte aus, vorzugsweise
duktilem, Gusseisen mittels Gießverfahren erzielt wer-
den.
[0021] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der
wenigstens eine Zentrierbund wenigstens einen kreisbo-
genförmigen Bundabschnitt umfasst. Dies erleichtert das
Zentrieren der Vorrichtung auf dem Pfahlende, denn da-
durch lässt sich der wenigstens eine Zentrierbund be-
sonders einfach auf ein rohrförmiges Pfahlrohrende mit
einem kreisringförmigen Querschnitt aufsetzen. Vor-
zugsweise ist der wenigstens eine Zentrierbund als ein
entlang einer Kreisbahn verlaufender Steg ausgebildet.
Der Steg kann beispielsweise eine Wandstärke von etwa
5 mm bis etwa 12 mm, vorzugsweise etwa 8 mm bis 10
mm, aufweisen, und die äußeren Kanten des Stegs kön-
nen abgerundet ausgebildet sein.
[0022] Besonders bevorzugt kann dabei vorgesehen
sein, dass der wenigstens eine Zentrierbund mehrere,
vorzugsweise zwei bis vier, kreisbogenförmige Bun-
dabschnitte umfasst, wobei vorzugsweise die kreisbo-
genförmigen Bundabschnitte entlang einer gemeinsa-
men Kreisbahn gleichmäßig verteilt sind. Mit anderen
Worten weist dabei der wenigstens eine Zentrierbund
entlang der Kreisbahn Unterbrechungen auf. Diese Un-
terbrechungen verhindern Lufteinschlüsse unter der
Druckverteilungsplatte bei mit Beton verpressten Pfäh-
len, da während des Einbringens von Beton miteinge-
brachte Luft seitlich im Bereich der Unterbrechungen ent-
weichen kann.
[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass der wenigstens eine, vorzugswei-
se jeder, kreisbogenförmige Bundabschnitt entlang einer
Abschnittslängserstreckung einen Anschlagbereich auf-
weist, wobei vorzugsweise der Anschlagbereich eine im
Wesentlichen gleichbleibende Anschlaghöhe aufweist.
[0024] Vorzugsweise kann dabei vorgesehen sein,
dass der wenigstens eine kreisbogenförmige Bun-
dabschnitt im Bereich seiner Abschnittsenden entlang
der Abschnittslängserstreckung eine gegenüber der An-
schlaghöhe verringerte Abschnittshöhe aufweist. Mit an-
deren Worten weisen hierbei die Bundabschnitte an de-
ren Enden eine verringerte Höhe auf. Diese Höhenver-
ringerung kann in Stufen oder kontinuierlich verlaufend
ausgebildet sein. Die Höhenverringerung kann vorteil-
haft sein, wenn man mehrere Vorrichtungen aufeinander
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stapeln möchte (z.B. zum Transport oder zur platzspa-
renden Lagerung).
[0025] So kann vorzugsweise vorgesehen sein, dass
der wenigstens eine kreisbogenförmige Bundabschnitt
gegenüberliegend zur auf der Auflagefläche angeordne-
ten Stützstruktur angeordnet ist. In diesem Fall kann die
Höhenverringerung beispielsweise mit der Ausbildung
der Stützstruktur auf der Auflagefläche der unteren Vor-
richtung korrespondieren, sodass eine platzsparende
und ortsstabile Stapelung mehrerer Vorrichtungen über-
einander ermöglicht wird.
[0026] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der
wenigstens eine Zentrierbund einstückig mit der Druck-
verteilungsplatte ausgebildet ist.
[0027] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass die Druckvertei-
lungsplatte zumindest teilweise, vorzugsweise im We-
sentlichen vollständig, aus Gusseisen besteht. Durch ei-
ne Herstellung der Druckverteilungsplatte durch ein
Gießverfahren aus vorzugsweise duktilem Gusseisen
kann insbesondere vorgesehen sein, dass die Stütz-
struktur und/oder der wenigstens eine Zentrierbund ein-
stückig mit der Druckverteilungsplatte ausgebildet ist
bzw. sind.
[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass die Druckverteilungsplatte eine
Plattendicke von höchstens 35 mm, vorzugsweise etwa
20 mm bis 30 mm, aufweist.
[0029] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung
wenigstens ein Durchgangsloch aufweist, wobei vor-
zugsweise das wenigstens eine Durchgangsloch einen
Durchmesser von größer 50 mm, besonders bevorzugt
größer 70 mm, aufweist. Dadurch kann bei verpressten
Pfählen das Einfüllen von Beton oder Betonemulsion er-
leichtert werden.
[0030] Vorzugsweise ist das wenigstens eine Durch-
gangsloch mittig angeordnet. Das wenigstens eine
Durchgangsloch durchsetzt dabei die Druckverteilungs-
platte und die Stützstruktur (wenn z.B. die Stützstruktur
einen Stützblock umfasst, so wird auch der Stützblock
vom Durchgangsloch durchsetzt).
[0031] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass das
wenigstens eine Durchgangsloch in Richtung der
Plattenoberfläche konisch zulaufend ausgebildet ist, wo-
bei vorzugsweise ein Wandungswinkel einer Innenwan-
dung des wenigstens einen Durchgangslochs zur
Plattenoberfläche etwa 91° bis etwa 110°, besonders be-
vorzugt etwa 98°, beträgt.
[0032] Gemäß einem besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel kann vorgesehen sein, dass an der Vor-
richtung eine von der Plattenoberfläche vorstehende
Kippschutzeinrichtung angeordnet ist. Die Kippschutz-
einrichtung verhindert eine zu große Dezentrierung der
Vorrichtung in Bezug auf ein Pfahlende, auf das die Vor-
richtung aufgesetzt wird. Insbesondere wird dadurch ver-
hindert, dass die Pfahlkopfplatte wegen zu großer De-
zentrierung auf dem Pfahlende herunter fallen kann bzw.

in Bezug auf die auf einer Baustelle weiteren gesetzten
Pfähle zu sehr außerhalb der Flucht gegenüber den wei-
teren Pfählen platziert werden kann, aber trotzdem einen
gewissen Spielraum zu Ausrichtung der Flucht mit den
anderen Pfählen erlaubt.
[0033] Bei Vorhandensein wenigstens eines Durch-
gangslochs kann vorgesehen sein, dass die Kippschut-
zeinrichtung teilweise im wenigstens einen Durchgangs-
loch angeordnet ist.
[0034] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die
Kippschutzeinrichtung eine im Wesentlichen plattenför-
mige Zentralplatte und wenigstens einen von einer ersten
Zentralplattenoberfläche der Zentralplatte, vorzugswei-
se im Wesentlichen senkrecht, abstehenden Kippschutz-
vorsprung aufweist, wobei vorzugsweise der wenigstens
eine Kippschutzvorsprung ein in Richtung der ersten
Zentralplattenoberfläche abgewinkeltes Vorsprungende
aufweist. Die Abwinkelung erleichtert das Aufsetzen der
Kippschutzeinrichtung auf ein Pfahlende und kann bei-
spielsweise etwa 5° bis etwa 20°, vorzugsweise etwa
15°, betragen.
[0035] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
kann vorgesehen sein, dass die Kippschutzeinrichtung
mehrere, vorzugsweise zwei bis vier, Kippschutzvor-
sprünge umfasst, wobei vorzugsweise die Kippschutz-
vorsprünge entlang einer Zentralplattenaußenkontur der
Zentralplatte gleichmäßig verteilt sind.
[0036] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der
wenigstens eine Kippschutzvorsprung federnd an der
Zentralplatte angeordnet ist. So kann der wenigstens ei-
ne Kippschutzvorsprung beispielsweise einstückig mit
der Zentralplatte ausgebildet und aus elastischem Ma-
terial gefertigt sein, z.B. aus einem Stahlblech. Die ge-
wünschte Form von Zentralplatte mit davon vorstehen-
den Kippschutzvorsprüngen kann zum Beispiel aus ei-
nem Stahlblech ausgeschnitten werden. Die Kippschutz-
vorsprünge werden dann hochgebogen, bis sie im We-
sentlichen senkrecht zur Zentralplatte angeordnet sind
(dies entspricht einer plastischen Verformung). In dieser
neuen Lage sind die hochgebogenen Kippschutzvor-
sprünge innerhalb der vom Material vorgegebenen Ver-
formungsgrenzen elastisch verformbar und damit fe-
dernd an der Zentralplatte angeordnet.
[0037] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass die Kippschutz-
einrichtung wenigstens ein von einer der ersten Zentral-
plattenoberfläche gegenüberliegenden zweiten Zentral-
plattenoberfläche der Zentralplatte mit einem Klammer-
winkel von etwa 90° bis etwa 110°, vorzugsweise etwa
95°, abstehendes Klammerelement aufweist, wobei vor-
zugsweise das wenigstens eine Klammerelement ein in
Richtung der zweiten Zentralplattenoberfläche abgewin-
keltes Elementende aufweist. Die Abwinkelung erleich-
tert das Einsetzen der Kippschutzeinrichtung in ein
Durchgangsloch der Vorrichtung und kann beispielswei-
se etwa 10° bis etwa 25°, vorzugsweise etwa 20°, betra-
gen.
[0038] Bei Vorhandensein wenigstens eines Durch-
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gangslochs und bei konischer Ausbildung des Durch-
gangslochs kann vorzugsweise vorgesehen sein, dass
der Klammerwinkel mit dem Wandungswinkel korres-
pondiert. In diesem Fall sollte für eine optimale Verklem-
mung der Kippschutzeinrichtung im Durchgangsloch der
Klammerwinkel der unbelasteten bzw. noch nicht in das
Durchgangsloch eingeführten Klammerelemente etwas
größer als der Wandungswinkel des Durchgangslochs
sein, in das die Kippschutzeinrichtung eingesetzt werden
soll. Dadurch drücken die Klammerelemente gegen die
Innenwandung des Durchgangslochs, wenn sie in das
Durchgangsloch eingeführt sind, und sorgen so für einen
stabilen Halt der Kippschutzeinrichtung im Durchgangs-
loch.
[0039] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die
Kippschutzeinrichtung mehrere, vorzugsweise zwei bis
vier, Klammerelemente umfasst, wobei vorzugsweise
die Klammerelemente entlang einer Zentralplattenau-
ßenkontur der Zentralplatte gleichmäßig verteilt sind.
[0040] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass
Kippschutzvorsprünge und Klammerelemente entlang
der Zentralplattenaußenkontur versetzt zueinander an-
geordnet sind, z.B. jeweils abwechselnd Kippschutzvor-
sprünge und Klammerelemente.
[0041] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
kann vorgesehen sein, dass das wenigstens eine Klam-
merelement federnd an der Zentralplatte angeordnet ist.
So kann das wenigstens eine Klammerelement bei-
spielsweise einstückig mit der Zentralplatte ausgebildet
und aus elastischem Material gefertigt sein, z.B. aus ei-
nem Stahlblech. Die gewünschte Form von Zentralplatte
mit davon vorstehenden Klammerelementen kann zum
Beispiel aus einem Stahlblech ausgeschnitten werden.
Die Klammerelemente werden dann hochgebogen, bis
sie im Wesentlichen senkrecht zur Zentralplatte ange-
ordnet sind (dies entspricht einer plastischen Verfor-
mung). In dieser neuen Lage sind die hochgebogenen
Klammerelemente innerhalb der vom Material vorgege-
benen Verformungsgrenzen elastisch verformbar und
damit federnd an der Zentralplatte angeordnet.
[0042] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass sich
das wenigstens eine Klammerelement im Wesentlichen
vollständig innerhalb des Durchgangslochs befindet und
an einer Innenwandung des Durchgangslochs anliegt.
[0043] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann vorgesehen sein, dass die Zentralplatte eine,
vorzugsweise mittig angeordnete, Zentralöffnung auf-
weist.
[0044] Bei Vorhandensein wenigstens eines Durch-
gangslochs der Vorrichtung fluchtet vorzugsweise die
Zentralöffnung im Montagezustand der Kippschutzein-
richtung an der Vorrichtung mit dem Durchgangsloch.
Dadurch kann bei verpressten Pfählen das Einfüllen von
Beton oder Betonemulsion erleichtert werden.
[0045] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden anhand der nachfolgenden Fi-
gurenbeschreibung erläutert. Dabei zeigt bzw. zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Draufsicht auf die Aufla-
gefläche einer vorgeschlagenen Vorrichtung
zum Abschließen einer Pfahlrohrgründung,

Fig. 2 eine perspektivische Unteransicht auf die
Plattenoberfläche der Vorrichtung gemäß Fig.
1,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht auf eine Kipp-
schutzeinrichtung,

Fig. 4 eine Frontansicht auf die Kippschutzeinrich-
tung gemäß Fig. 3,

Fig. 5 eine Draufsicht auf die Kippschutzeinrichtung
gemäß Fig. 3,

Fig. 6 eine perspektivische Draufsicht auf die Vor-
richtung gemäß Fig. 1 mit an der Vorrichtung
angeordneter Kippschutzeinrichtung gemäß
Fig. 3,

Fig. 7 eine perspektivische Unteransicht auf die Vor-
richtung gemäß Fig. 6,

Fig. 8a eine Frontansicht auf eine vorgeschlagene
Vorrichtung mit daran angeordneter Kipp-
schutzeinrichtung,

Fig. 8b eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemäß
Fig. 8a,

Fig. 8c eine Seitenansicht auf die Vorrichtung gemäß
Fig. 8b,

Fig. 8d eine Schnittansicht gemäß Schnittlinie A-A in
Fig. 8b,

Fig. 8e eine perspektivische Schnittansicht gemäß
Schnittlinie A-A in Fig. 8b,

Fig. 9 eine perspektivische Schnittansicht auf ein
Pfahlende eines Pfahlrohrs einer Pfahlrohr-
gründung mit darauf angeordneter Vorrich-
tung zum Abschließen der Pfahlrohrgrün-
dung,

Fig. 10 eine Schnittansicht auf das Pfahlende gemäß
Fig. 9,

Fig. 11 eine perspektivische Schnittansicht auf ein
Pfahlende eines Pfahlrohrs einer Pfahlrohr-
gründung mit darauf angeordneter Vorrich-
tung zum Abschließen der Pfahlrohrgrün-
dung, und

Fig. 12 eine Schnittansicht auf das Pfahlende gemäß
Fig. 11.

[0046] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Draufsicht auf
die Auflagefläche 5 einer vorgeschlagenen Vorrichtung
1 zum Abschließen einer hier nicht dargestellten Pfahl-
rohrgründung 2 (siehe hierzu Fig. 9 bis 12).
[0047] Die Vorrichtung 1 umfasst eine im Wesentli-
chen plattenförmige Druckverteilungsplatte 3, die eine
Auflagefläche 5 für ein auf der Pfahlrohrgründung 2 zu
errichtendes Bauwerk aufweist. Zur Verstärkung der
Druckverteilungsplatte 3 ist auf der Auflagefläche 5 eine
Stützstruktur 9 angeordnet.
[0048] Die Stützstruktur 9 umfasst einen plattenförmi-
gen Stützblock 11, der mittig auf der Auflagefläche 5 an-
geordnet ist. Der Stützblock 11 ist einstückig mit der
Druckverteilungsplatte 3 ausgebildet.

7 8 



EP 4 253 663 A2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0049] Des Weiteren umfasst die die Stützstruktur 9
mehrere Stützrippen 12 in Form von stegförmigen Wän-
den. Die Stützrippen 12 verlaufen ausgehend von der
Außenkontur 10 der Druckverteilungsplatte 3 bis zum
Stützblock 11. Die Stützrippen 12 sind derart ausgebil-
det, dass sich deren Höhen in Bezug auf die Auflageflä-
che 5 ausgehend von der Außenkontur 10 der Druckver-
teilungsplatte 3 entlang der Längserstreckungen der
Stützrippen 12 im Wesentlichen linear bis auf die Höhe
des Stützblockes 11 erhöht. Die Stützrippen 12 sind ein-
stückig mit dem Stützblock 11 und mit der Druckvertei-
lungsplatte 3 ausgebildet.
[0050] Die Druckverteilungsplatte 3 weist eine polygo-
nale, im konkreten Beispiel oktagonale, Außenkontur 10
auf. Ausgehend von jeder der acht Ecken der oktagona-
len Außenkontur 10 verläuft jeweils eine Stützrippe 12
zum Stützblock 11, wobei im Bereich der Ecken der Au-
ßenkontur 10 die Stützrippen 12 im Wesentlichen recht-
winkelig zu einer jeweils zwei Ecken verbindenden Kante
der Außenkontur 10 in Richtung Stützblock 11 verlaufen.
Es verlaufen jeweils zwei Stützrippen 12 parallel zuein-
ander zum Stützblock 11. Durch diese Anordnung der
Stützrippen 12 ergibt sich eine kreuzförmige Stützstruk-
tur 9 mit dem Stützblock 11 in der Mitte.
[0051] Die gezeigte Vorrichtung 1 weist ein Durch-
gangsloch 16 auf. Das Durchgangsloch 16 ist mittig an-
geordnet und durchsetzt die Druckverteilungsplatte 3
und die auf der Auflagefläche 5 der Druckverteilungsplat-
te 3 angeordnete Stützstruktur 9. Im gezeigten Beispiel
verläuft das Durchgangsloch 16 durch den mittig ange-
ordneten Stützblock 11 und durch die Druckverteilungs-
platte 3. Das Durchgangsloch 16 ist in Richtung der in
Fig. 1 nicht sichtbaren unteren Plattenoberfläche 4 der
Druckverteilungsplatte 3 konisch zulaufend ausgebildet.
Sichtbar ist die Innenwandung 17 des Durchgangslochs
16, die in Richtung Plattenoberfläche 4 der Druckvertei-
lungsplatte 3 konisch zulaufend ausgebildet ist.
[0052] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Unteransicht
auf die Plattenoberfläche 4 der Vorrichtung 1 gemäß Fig.
1. Die Druckverteilungsplatte 3 der Vorrichtung 1 weist
gegenüberliegend zur Auflagefläche 5 eine im Wesent-
lichen ebene Plattenoberfläche 4 auf. Die Druckvertei-
lungsplatte 3 ist mit der Plattenoberfläche 4 auf ein Pfah-
lende 6 eines Pfahlrohrs 7 einer Pfahlrohrgründung 2
aufsetzbar (siehe Fig. 9 bis 12).
[0053] Zum Zentrieren der Vorrichtung 1 auf dem Pfah-
lende 6 ist auf der Plattenoberfläche 4 ein Zentrierbund
8 angeordnet. Der Zentrierbund 8 der gezeigten Vorrich-
tung 1 umfasst vier kreisbogenförmige Bundabschnitte
13, wobei die kreisbogenförmigen Bundabschnitte 13
entlang einer gemeinsamen Kreisbahn K gleichmäßig
verteilt sind. Mit anderen Worten weist der Zentrierbund
8 entlang der Kreisbahn K Unterbrechungen oder Frei-
räume zwischen den kreisbogenförmigen Bundabschnit-
ten 13 auf. Diese Unterbrechungen oder Freiräume ver-
hindern Lufteinschlüsse unter der Druckverteilungsplatte
3 bei mit Beton verpressten Pfählen, da während des
Einbringens von Beton miteingebrachte Luft seitlich im

Bereich der Unterbrechungen oder Freiräume entwei-
chen kann.
[0054] Jeder der kreisbogenförmigen Bundabschnitt
13 weist entlang einer Abschnittslängserstreckung AL ei-
nen Anschlagbereich 14 auf, wobei ein jeweiliger An-
schlagbereich 14 eine im Wesentlichen gleichbleibende
Anschlaghöhe AH aufweist. Im Bereich seiner Ab-
schnittsenden 15 weist ein jeweiliger kreisbogenförmiger
Bundabschnitt 13 entlang der Abschnittslängserstre-
ckung AL eine gegenüber der Anschlaghöhe AH verrin-
gerte Abschnittshöhe auf.
[0055] Die kreisbogenförmigen Bundabschnitte 13
sind im gezeigten Beispiel gegenüberliegend zur auf der
Auflagefläche 5 angeordneten Stützstruktur 9 angeord-
net, und zwar derart, dass mehrere Vorrichtungen 1 kom-
fortabel übereinander gestapelt werden können, indem
jeweils ein kreisbogenförmiger Bundabschnitt 13 mit sei-
nem Anschlagbereich 14 aufweisend eine im Wesentli-
chen gleichbleibende Anschlaghöhe AH zwischen zwei
Stützrippen 12 eingesetzt werden kann, d.h. vorzugswei-
se korrespondiert die Längserstreckung eines Anschlag-
bereichs 14 aufweisend eine im Wesentlichen gleichblei-
bende Anschlaghöhe AH mit dem Abstand von zwei pa-
rallel zueinander verlaufenden Stützrippen 12.
[0056] Die gesamte auf der Auflagefläche 5 der Druck-
verteilungsplatte 3 angeordnete Stützstruktur 9 umfas-
send den Stützblock 11 und die Stützrippen 12 sowie die
auf der Plattenoberfläche 4 der Druckverteilungsplatte 3
angeordneten Bundabschnitte 13 des Zentrierbundes 8
sind einstückig mit der Druckverteilungsplatte 3 ausge-
bildet. Die Einstückigkeit der gezeigten Vorrichtung 1
wurde dadurch erreicht, dass die Druckverteilungsplatte
3 mitsamt der Stützstruktur 9 und den Bundabschnitten
13 durch ein Gießverfahren aus duktilem Gusseisen her-
gestellt wurde.
[0057] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht auf ei-
ne Kippschutzeinrichtung 18 für eine vorgeschlagene
Vorrichtung 1, Fig. 4 zeigt eine Frontansicht auf die Kipp-
schutzeinrichtung gemäß Fig. 3, und Fig. 5 zeigt eine
Draufsicht auf die Kippschutzeinrichtung gemäß Fig. 3.
[0058] Die gezeigte Kippschutzeinrichtung 18 umfasst
eine im Wesentlichen plattenförmige Zentralplatte 19 mit
einer in dieser Ansicht nicht sichtbaren unteren ersten
Zentralplattenoberfläche 20 und mit einer in dieser An-
sicht oberen zweiten Zentralplattenoberfläche 24. Die
Zentralplatte 19 weist eine mittig angeordnete Zentral-
öffnung 27 auf, welche die Zentralplatte 19 durchsetzt.
[0059] Die gezeigte Kippschutzeinrichtung 18 weist
mehrere, im konkreten Beispiel drei, von der ersten Zen-
tralplattenoberfläche 20 der Zentralplatte 19 im Wesent-
lichen senkrecht abstehende Kippschutzvorsprünge 21
auf. Jeder der drei Kippschutzvorsprünge 21, die federnd
an der Zentralplatte 19 angeordnet sind, weist jeweils ein
in Richtung der ersten Zentralplattenoberfläche 20 ab-
gewinkeltes Vorsprungende 22 auf.
[0060] Die Kippschutzeinrichtung 18 weist des Weite-
ren mehrere, im konkreten Beispiel drei, von der zweiten
Zentralplattenoberfläche 24 der Zentralplatte 19 mit ei-
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nem Klammerwinkel KW abstehende Klammerelemente
25 auf (siehe Fig. 4). Im Montagezustand der Kippschut-
zeinrichtung 18 befinden sich die Klammerelemente 25
im konisch ausgebildeten Durchgangsloch 16 der Vor-
richtung 1. Der Klammerwinkel KW korrespondiert dabei
mit dem Wandungswinkel WW der Innenwandung 17 des
konisch zulaufenden Durchgangslochs 16, sodass ein
stabiler und zuverlässiger Halt der Kippschutzeinrich-
tung 18 im Durchgangslochs 16 gegeben ist (vergleiche
z.B. Fig. 4 und Fig. 10).
[0061] Jedes der drei Klammerelemente 25, die fe-
dernd an der Zentralplatte 19 angeordnet sind, weist je-
weils ein in Richtung der zweiten Zentralplattenoberflä-
che 24 abgewinkeltes Elementende 26 auf. Dadurch wird
das Einführen der Klammerelemente 25 in das Durch-
gangsloch 16 der Vorrichtung 1 erleichtert.
[0062] Bei der gezeigten Kippschutzeinrichtung 18
sind sowohl die Kippschutzvorsprünge 21 als auch die
Klammerelemente 25 entlang einer Zentralplattenau-
ßenkontur 23 der Zentralplatte 19 gleichmäßig verteilt.
Im konkreten Beispiel ist entlang der Zentralplattenau-
ßenkontur 23 immer abwechselnd ein Kippschutzvor-
sprung 21, beabstandet davon ein Klammerelement 25
und wieder beabstandet davon ein weiterer Kippschutz-
vorsprung 21 angeordnet. Zwischen jeweils einem Kipp-
schutzvorsprung 21 und einem Klammerelement 25 be-
findet sich ein jeweiliger Anlagebereich 28. Die Anlage-
bereiche 28 der Zentralplatte 19 stehen in einer Zentral-
platteneben der Zentralplatte 19 gegenüber den Kipp-
schutzvorsprüngen 21 und den Klammerelementen 25
radial leicht nach außen vor (siehe z.B. Fig. 4 und 5). Die
Anlagebereiche 28 dienen im Montagezustand der Kipp-
schutzeinrichtung 18 zur Anlage der Kippschutzeinrich-
tung 18 gegen die Plattenoberfläche 4 der Vorrichtung 1
(siehe z.B. Fig. 7).
[0063] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Draufsicht auf
eine vorgeschlagene Vorrichtung 1 mit an der Vorrich-
tung 1 angeordneter Kippschutzeinrichtung 18, wobei die
Kippschutzeinrichtung 18 von der Plattenoberfläche 4
vorstehend an der Vorrichtung 1 angeordnet ist. Fig. 7
zeigt eine perspektivische Unteransicht auf die mit der
Kippschutzeinrichtung 18 versehene Vorrichtung 1 ge-
mäß Fig. 6.
[0064] Die in den Fig. 6 und 7 gezeigte Vorrichtung 1
entspricht der Vorrichtung 1 gemäß Fig. 1 und 2, und die
Kippschutzeinrichtung 18 entspricht der Kippschutzein-
richtung 18 gemäß Fig. 3 bis 5.
[0065] Die Kippschutzeinrichtung 18 ist im gezeigten
Montagezustand der Kippschutzeinrichtung 18 teilweise
im Durchgangsloch 16 der Vorrichtung 1 angeordnet.
Konkret wurde die Kippschutzeinrichtung 18 mit ihren
Klammerelementen 25 in das Durchgangsloch 16 einge-
führt, bis die Anlagebereiche 28 der Zentralplatte 19 der
Kippschutzeinrichtung 18 an der Plattenoberfläche 4 zur
Anlage kamen. Die Klammerelemente 25 befinden sich
im Wesentlichen vollständig innerhalb des Durchgangs-
lochs 16. Im gezeigten Montagezustand der Kippschut-
zeinrichtung 18 drücken die federnd an der Zentralplatte

19 angeordneten Klammerelemente 25 gegen die Innen-
wandung 17 des Durchgangslochs 16. In Fig. 7 sind die
von der ersten Zentralplattenoberfläche 20 der Zentral-
platte 19 im Wesentlichen senkrecht abstehenden Kipp-
schutzvorsprünge 21 zu erkennen.
[0066] Fig. 8a zeigt eine Frontansicht auf eine vorge-
schlagene Vorrichtung 1 mit daran angeordneter Kipp-
schutzeinrichtung 18, Fig. 8b zeigt eine Draufsicht auf
die Vorrichtung 1 gemäß Fig. 8a, Fig. 8c zeigt eine Sei-
tenansicht auf die Vorrichtung 1 gemäß Fig. 8b, Fig. 8d
zeigt eine Schnittansicht gemäß Schnittlinie A-A in Fig.
8b, und Fig. 8e zeigt eine perspektivische Schnittansicht
gemäß Schnittlinie A-A in Fig. 8b.
[0067] Die in den Fig. 8a bis 8e gezeigte Vorrichtung
1 entspricht der Vorrichtung 1 gemäß Fig. 1 und 2, und
die Kippschutzeinrichtung 18 entspricht der Kippschutz-
einrichtung 18 gemäß Fig. 3 bis 5.
[0068] In den Fig. 8d und 8e ist insbesondere die ein-
stückige Ausbildung der Druckverteilungsplatte 3 mit der
Stützstruktur 9 und den Bundabschnitten 13 des Zen-
trierbundes 8 zu erkennen, und in Fig. 8d ist zu erkennen,
dass der Klammerwinkel KW der Klammerelemente 25
mit dem Wandungswinkel WW der Innenwandung 17 des
konisch zulaufenden Durchgangslochs 16 korrespon-
diert, sodass ein stabiler und zuverlässiger Halt der Kipp-
schutzeinrichtung 18 im Durchgangslochs 16 gegeben
ist.
[0069] Fig. 9 zeigt eine perspektivische Schnittansicht
auf ein Pfahlende 6 eines Pfahlrohrs 7 einer Pfahlrohr-
gründung 2 mit darauf angeordneter Vorrichtung 1 zum
Abschließen der Pfahlrohrgründung 2, und Fig. 10 zeigt
eine Schnittansicht auf das Pfahlende 6 gemäß Fig. 9.
[0070] Zu sehen ist hier eine Vorrichtung 1 mit an der
Vorrichtung 1 angeordneter Kippschutzeinrichtung 18,
wie sie in Fig. 6 und Fig. 7 abgebildet ist, wobei diese
Vorrichtung 1 mit der Plattenoberfläche 4 der Druckver-
teilungsplatte 3 auf das Pfahlende 6 aufgesetzt ist. Die
Kippschutzeinrichtung 18 umfasst mehrere Kippschutz-
vorsprünge 21, die entlang einer Zentralplattenaußen-
kontur 23 der Zentralplatte 19 der Kippschutzeinrichtung
18 gleichmäßig verteilt sind (siehe z.B. Fig. 5) und die
im Wesentlichen senkrecht von der ersten Zentral-
plattenoberfläche 20 der Zentralplatte 19 abstehen (sie-
he z.B. Fig. 7).
[0071] Die Kippschutzeinrichtung 18 ist in der gezeig-
ten Anordnung der Vorrichtung 1 auf dem Pfahlende 6
teilweise im Inneren des hohlen Pfahlrohres 7 angeord-
net. Dazu wurde die Vorrichtung 1 mit den Klammerele-
menten 25 voraus auf das Pfahlende 6 aufgesetzt, bis
die Plattenoberfläche 4 der Druckverteilungsplatte 3 am
Pfahlende 6 zur Anlage kam. Die Kippschutzvorsprünge
21 befinden sich im Inneren des hohlen Pfahlrohres 7
und das Pfahlende 6 kommt innerhalb des Zentrierbunds
8 zu liegen.
[0072] Der an der Plattenoberfläche 4 der Druckver-
teilungsplatte 3 angeordnete und von der Plattenoberflä-
che 4 abstehende Zentrierbund 8 und die Kippschutz-
vorsprünge 21 dienen dabei als Führungs- und Zentrier-
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hilfen, sodass sichergestellt werden kann, dass die Vor-
richtung 1 im Wesentlichen mittig auf das Pfahlende 6
aufgesetzt wird. Insbesondere dient die Kippschutzein-
richtung 18 bzw. deren Klammerelemente 25 dazu, dass
die Vorrichtung 1 nicht seitlich vom Pfahlende 6 abrut-
schen kann und nicht vom Pfahlende 6 herunterkippen
kann.
[0073] Das Durchgangsloch 16 der Vorrichtung 1
fluchtet mit dem Inneren des hohlen Pfahlrohres 7, so-
dass insbesondere bei einer mit Beton verpressten Pfahl-
rohrgründung 2 in einfacher Weise Beton oder Betone-
mulsion sowie entsprechende Bewehrungselemente in
das Pfahlinnere eingebracht werden können.
[0074] Fig. 11 zeigt eine perspektivische Schnittan-
sicht auf ein als Muffe ausgebildetes Pfahlende 6 eines
Pfahlrohrs 7 einer Pfahlrohrgründung 2 mit darauf ange-
ordneter Vorrichtung 1 zum Abschließen der Pfahlrohr-
gründung 2, und Fig. 12 zeigt eine Schnittansicht auf das
Pfahlende 6 gemäß Fig. 11.
[0075] Die gezeigten Darstellungen entsprechen den
Darstellungen in den Fig. 9 und 10 mit dem Unterschied,
dass hier die Vorrichtung 1 auf ein Pfahlende 6 aufgesetzt
ist, das als Muffe ausgebildet ist.

Bezugszeichenliste

[0076]

1 Vorrichtung zum Abschließen einer Pfahlrohrgrün-
dung

2 Pfahlrohrgründung
3 Druckverteilungsplatte
4 Plattenoberfläche
5 Auflagefläche
6 Pfahlende
7 Pfahlrohr
8 Zentrierbund
9 Stützstruktur
10 Außenkontur
11 Stützblock
12 Stützrippe
13 Bundabschnitt
14 Anschlagbereich
15 Abschnittsende
16 Durchgangsloch
17 Innenwandung
18 Kippschutzeinrichtung
19 Zentralplatte
20 erste Zentralplattenoberfläche
21 Kippschutzvorsprung
22 Vorsprungende
23 Zentralplattenaußenkontur
24 zweite Zentralplattenoberfläche
25 Klammerelement
26 Elementende
27 Zentralöffnung
28 Anlagebereich

K Kreisbahn
AL Abschnittslängserstreckung
AH Anschlaghöhe
WW Wandungswinkel
KW Klammerwinkel

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Abschließen einer Pfahlrohr-
gründung (2), insbesondere Pfahlkopfplatte, wobei
die Vorrichtung (1) eine im Wesentlichen plattenför-
mige Druckverteilungsplatte (3) umfasst, die eine im
Wesentlichen ebene Plattenoberfläche (4) und eine
der Plattenoberfläche (4) gegenüberliegende Aufla-
gefläche (5) für ein auf der Pfahlrohrgründung (2) zu
errichtendes Bauwerk umfasst, wobei die Druckver-
teilungsplatte (3) mit der Plattenoberfläche (4) auf
ein Pfahlende (6) eines Pfahlrohrs (7) der Pfahlrohr-
gründung (2) aufsetzbar ist, wobei auf der Platteno-
berfläche (4) wenigstens ein Zentrierbund (8) zum
Zentrieren der Vorrichtung (1) auf dem Pfahlende
(6) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Auflagefläche (5) wenigstens eine Stütz-
struktur (9) zur Verstärkung der Druckverteilungs-
platte (3) angeordnet ist, wobei vorzugsweise die
Druckverteilungsplatte (3) eine polygonale, beson-
ders bevorzugt oktagonale, Außenkontur (10) auf-
weist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützstruktur (9) einen, vorzugs-
weise mittig auf der Auflagefläche (5) angeordneten,
im Wesentlichen plattenförmigen Stützblock (11)
umfasst.

3. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stütz-
struktur (9) wenigstens eine Stützrippe (12) umfasst,
wobei vorzugsweise die wenigstens eine Stützrippe
(12) als im Wesentlichen stegförmige Wand ausge-
bildet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 und 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wenigstens eine Stützrippe
(12) am Stützblock (11) angeordnet ist oder an den
Stützblock (11) angrenzt, wobei vorzugsweise die
wenigstens eine Stützrippe (12) einstückig mit dem
Stützblock (11) ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der we-
nigstens eine Zentrierbund (8) wenigstens einen
kreisbogenförmigen Bundabschnitt (13) umfasst,
wobei vorzugsweise der wenigstens eine Zentrier-
bund (8) mehrere, vorzugsweise zwei bis vier, kreis-
bogenförmige Bundabschnitte (13) umfasst, wobei
vorzugsweise die kreisbogenförmigen Bun-
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dabschnitte (13) entlang einer gemeinsamen Kreis-
bahn (K) gleichmäßig verteilt sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine, vorzugsweise
jeder, kreisbogenförmige Bundabschnitt (13) ent-
lang einer Abschnittslängserstreckung (AL) einen
Anschlagbereich (14) aufweist, wobei vorzugsweise
der Anschlagbereich (14) eine im Wesentlichen
gleichbleibende Anschlaghöhe (AH) aufweist, wobei
vorzugsweise der wenigstens eine kreisbogenförmi-
ge Bundabschnitt (13) im Bereich seiner Ab-
schnittsenden (15) entlang der Abschnittslängser-
streckung (AL) eine gegenüber der Anschlaghöhe
(AH) verringerte Abschnittshöhe aufweist.

7. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
5 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der we-
nigstens eine kreisbogenförmige Bundabschnitt (13)
gegenüberliegend zur auf der Auflagefläche (5) an-
geordneten Stützstruktur (9) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Druck-
verteilungsplatte (3) zumindest teilweise, vorzugs-
weise im Wesentlichen vollständig, aus Gusseisen
besteht.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1)
wenigstens ein Durchgangsloch (16) aufweist, wo-
bei vorzugsweise das wenigstens eine Durchgangs-
loch (16) einen Durchmesser (D) von größer 50 mm,
besonders bevorzugt größer 70 mm, aufweist, wobei
vorzugsweise das wenigstens eine Durchgangsloch
(16) in Richtung der Plattenoberfläche (4) konisch
zulaufend ausgebildet ist, wobei vorzugsweise ein
Wandungswinkel (WW) einer Innenwandung (17)
des wenigstens einen Durchgangslochs (16) zur
Plattenoberfläche (4) etwa 91° bis etwa 110°, be-
sonders bevorzugt etwa 98°, beträgt.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Vorrichtung
(1) eine von der Plattenoberfläche (4) vorstehende
Kippschutzeinrichtung (18) angeordnet ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 und 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kippschutzeinrichtung (18)
teilweise im wenigstens einen Durchgangsloch (16)
angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kippschutzeinrichtung (18)
eine im Wesentlichen plattenförmige Zentralplatte
(19) und wenigstens einen von einer ersten Zentral-
plattenoberfläche (20) der Zentralplatte (19), vor-
zugsweise im Wesentlichen senkrecht, abstehen-

den Kippschutzvorsprung (21) aufweist, wobei vor-
zugsweise der wenigstens eine Kippschutzvor-
sprung (21) ein in Richtung der ersten Zentral-
plattenoberfläche (20) abgewinkeltes Vorsprungen-
de (22) aufweist, wobei vorzugsweise die Kippschut-
zeinrichtung (18) mehrere, vorzugsweise zwei bis
vier, Kippschutzvorsprünge (21) umfasst, wobei vor-
zugsweise die Kippschutzvorsprünge (21) entlang
einer Zentralplattenaußenkontur (23) der Zentral-
platte (19) gleichmäßig verteilt sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Kippschutzvor-
sprung (21) federnd an der Zentralplatte (19) ange-
ordnet ist.

14. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
12 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Kipp-
schutzeinrichtung (18) wenigstens ein von einer der
ersten Zentralplattenoberfläche (20) gegenüberlie-
genden zweiten Zentralplattenoberfläche (24) der
Zentralplatte (19) mit einem Klammerwinkel (KW)
von etwa 90° bis etwa 110°, vorzugsweise etwa 95°,
abstehendes Klammerelement (25) aufweist, wobei
vorzugsweise das wenigstens eine Klammerele-
ment (25) ein in Richtung der zweiten Zentral-
plattenoberfläche (24) abgewinkeltes Elementende
(26) aufweist, wobei vorzugsweise die Kippschutz-
einrichtung (18) mehrere, vorzugsweise zwei bis
vier, Klammerelemente (25) umfasst, wobei vor-
zugsweise die Klammerelemente (25) entlang einer
Zentralplattenaußenkontur (23) der Zentralplatte
(19) gleichmäßig verteilt sind.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Klammerele-
ment (25) federnd an der Zentralplatte (19) angeord-
net ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 11 und wenigstens ei-
nem der Ansprüche 14 bis 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich das wenigstens eine Klammer-
element (25) im Wesentlichen vollständig innerhalb
des Durchgangslochs (16) befindet und an einer In-
nenwandung (17) des Durchgangslochs (16) anliegt.

17. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Zen-
tralplatte (19) eine, vorzugsweise mittig angeordne-
te, Zentralöffnung (27) aufweist.
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